Beschleunigtes Verfahren     (Stand: 01.11.98/M14b)





Das beschleunigte Verfahren (bV) ist in den §§ 417 ff. StPO geregelt. Voraussetzung dafür ist, daß aufgrund eines einfachen Sachverhaltes oder klarer Beweislage (z.B. Geständnis, glaubwürdige Zeugen) eine Eignung zur sofortigen Verhandlung besteht. In der Regel findet die Verhandlung innerhalb  von 1 bis 2 Wochen statt.





Wichtige Merkmale des beschleunigten Verfahrens.


Die Ladungsfrist beträgt lediglich 24 Stunden (§ 418 Abs. 2 S. 3 StPO), die Ladung erfolgt nur, wenn der Beschuldigte sich nicht freiwillig der Verhandlung stellt.


Ist eine Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten zu erwarten, muß ein Verteidiger bestellt werden.


Es darf maximal 1 Jahr Freiheitsstrafe verhängt werden.


Mit Zustimmung des Angeklagten kann auf die persönliche Vernehmung von Zeugen u.a. verzichtet werden, es genügt, Niederschriften früherer Vernehmungen zu verlesen.


Beweisanträge des Angeklagten können leichter abgelehnt werden.


Das Recht auf ausreichende Vorbereitung zur Verteidigung (Art. 6 Abs. 3b MRK und Art. 14 Abs. 3b IPBPR) darf nicht verletzt werden.


Aufgrund § 313 StPO (Annahmeberufung) ist bei einer Verurteilung zu einer Geldstrafe von nicht mehr als 15 Tagessätzen eine Berufung nur möglich, wenn diese angenommen wird. Dies hat zur Folge, daß u.U. keine Rechtsmittel gegen das Urteil im bV gegeben sind.





Hauptverhandlungshaft


Aufgrund von § 127b StPO kann gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl erlassen werden (§ 127b Abs. 2 StPO), wenn aufgrund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, daß er im Falle seiner Freilassung der Hauptverhandlung fernbleibt.


Voraussetzung ist, daß die Durchführung der Hauptverhandlung binnen einer Woche zu erwarten ist.


Nicht erforderlich ist, daß die sonst für einen Haftbefehl üblichen Voraussetzungen erfüllt werden (Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr).


Rechtsmittel sind die Haftbeschwerde (dann entscheidet das nächsthöhere Gericht) und der Antrag auf Haftprüfung (geht an das Gericht, welches den Haftbefehl erlassen hat). Da beide Rechtsmittel nicht gleichzeitig eingelegt werden können, empfiehlt sich die Haftbeschwerde, da dann ein anderes Gericht entscheidet. Lediglich wenn sich die Sach- bzw. Rechtslage seit Erlaß des Haftbefehls verändert hat ist der Haftprüfungsantrag sinnvoll.





Das beschleunigte Verfahren kann für den Beschuldigten Vor- und Nachteile mit sich bringen. Vorteile: geringere Verfahrenskosten. Nachteile: schlechtere Verteidigungsmöglichkeiten, Anwaltszwang (Kosten!) schon ab einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Wer sich in rechtlichen Dingen nicht gut auskennt, wird im Zweifel besser damit beraten sein, eine Aussetzung des bV anzustrengen.





Was kann getan werden, um die Durchführung des beschleunigten Verfahrens zu verhindern?


Den Richter darauf hinweisen, daß man aufgrund mangelnder eigener Rechtskenntnisse in seinen Rechten aus Art. 6 Abs. 3b Menschenrechtskonvention (Recht auf ausreichende Vorbereitung zur Verteidigung) verletzt wird.


Ebenso wird der Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt, wenn man als Rechtsunkundiger in wenigen Tagen abgeurteilt werden soll.


Die Zustimmung zur Verlesung der Vernehmungsprotokolle von Zeugen verweigern.


Eigene Beweisanträge stellen (z.B. Zeugenvernehmung, Sachverständigengutachten).


Einen Verteidiger verlangen. 


Wichtig: Bevor durch Beweisanträge Dritte in das Verfahren hineingezogen werden, sollte man besser die Aussage ganz verweigern, solange man nicht mit einem Anwalt gesprochen hat!
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











